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Ausgangslage  

Mobile Heizungen im Freien verbrauchen viel Energie und sollten darum zurückhaltend ein-
gesetzt werden. Gemäss den Energievorschriften des Kantons Glarus (Art. 24 Energiege-
setz) ist der Betrieb mobiler Heizungen im Freien nur mit einer Bewilligung zulässig. Voraus-
setzung für eine Bewilligung ist, die Verwendung erneuerbaren Energie oder das Vorliegen 
besondere Umstände. Unter mobilen Heizungen im Freien fallen insbesondere Heizpilze, 
Heizungsanlagen für Zelte (z.B. Ausstellungen, Events, etc.) sowie Wärme- und Infrarot-
strahler.  

Zuständigkeit  

Für die Ausstellung einer Bewilligung und damit Herausgabe der Vignetten ist der Kanton 
(Abteilung Umweltschutz und Energie) zuständig (Artikel 24 des Energiegesetzes). 

Varianten für die Erteilung einer Bewilligung  

Variante 1  Die mobile Heizung wird mit erneuerbaren Energieträgern wie Holzpellets be-
trieben.  Dies wird im Gesuch vermerkt. Anschliessend wird eine Bewilligung 
inklusive einer Vignette ausgestellt. 

 
Variante 2  Die mobile Heizung wird mit Elektrizität betrieben, welche nachweislich an-

hand eines Zertifikates ausschliesslich erneuerbar produziert wird. Die Pro-
dukte «Linth» und «Tödi» der «Glarner Energie» oder vergleichbare Produkte 
werden anerkannt. Dies wird im Gesuch vermerkt und von der Abteilung Um-
weltschutz und Energie bei den Technischen Betrieben kontrolliert. Anschlies-
send wird eine Bewilligung inklusive einer Vignette ausgestellt. 

Variante 3 Die mobile Heizung wird mit Flüssiggas betrieben. Dies wird im Gesuch so 
vermerkt. Für die Erteilung einer Bewilligung ist eine CO2-Kompensation von 
60 Franken notwendig. Anschliessend wird eine Vignette ausgestellt. Für Hei-
zungen mit einer Leistung von über 15 kW ist eine erhöhte Abgabe fällig. Sie 
wird im Einzelfall festgelegt. 



 

2 

 

Die Bewilligungen werden in dieser ersten Versuchsphase bis zum 31. Dezember 2021 aus-
gestellt. Die Vignetten sind damit bis Ende 2021 gültig. Gegen Ende 2021 werden diese 
Bestimmungen überprüft und allenfalls für die Nachfolgeperiode angepasst. 

 
Die Abteilung Umweltschutz und Energie hat den Erlös der CO2-Kompensation einer Organi-
sation zukommen zu lassen, welche lokal Massnahmen ausführt.  

Kontrollen/Strafbestimmungen  

Die für das Gastwirtschaftsgewerbe zuständigen Organe kontrollieren, ob die mobilen Hei-
zungen mit Vignetten versehen sind. Im Fall einer Nichtbeachtung der Vignettenpflicht ist die 
Abteilung Umweltschutz und Energie befugt, Anzeige zu erstatten (Art. 61 Energiegesetz). 
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Anhang 1 
 
Übersicht der CO2-Kompensationsvorgaben in Abhängigkeit der max. Heizleistung für mobile 
Heizungen im Freien  
 

 

Max. Heizleistung 

[kW] 

Anzahl Vignetten 

[Stk.] 

Preisvignette à 60.- 

[CHF] 

Tonnen CO2 

[t] 

Bei mobiler Elektroheizung: Be-

zug von nachweislich erneuerbar 

produziertem Strom 
[kWh] 

Bis 14 1 60 1 4’500 

14 - 28 2 120 2 9’000 
28 - 42 3 180 3 13’500 
42 - 56 4 240 4 18’000 

56 – 70 5 300 5 22’500 
70 – 84 6 360 6 27’000 
84 - 98 7 420 7 31'500 

98 – 112 8 480 8 36’000 
112 – 126 9 540 9 40’500 
126 - 140 10 600 10 45’000 

usw. usw. usw. usw. usw. 


